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Gebührentarif 
Einbürgerungswesen 

- Vom Einbürgerungsrat genehmigt am 13. November 2025. 
- Vom Gemeinderat erlassen am 3. Dezember 2025. 
- In Anwendung ab 1. Januar 2026. 
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Der Gemeinderat erlässt gestützt auf das Gesetz über das St. Galler Bürgerrecht vom 3. August 2010 
(sGS 121.1; abgekürzt BRG) und im Rahmen des Gebührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwal-
tung (sGS 821.5; abgekürzt GebT) nachstehenden Gebührentarif für die Einbürgerungen. 

Allgemeines 

Die untenstehenden Gebühren umfassen lediglich das eigentliche Einbürge-
rungsverfahren in der Gemeinde Mosnang (ohne Staatskundetest der ARGE 
Integration). Zur Erteilung des Schweizer Bürgerrechts und jenes des Kan-
tons St. Gallen, erhebt der Bund/Kanton weitere Gebühren separat. 

Bisher wurden die Kosten für die Publikation im «aktuell» für die öffentliche 
Auflage zusätzlich verrechnet. Neu sind die Kosten bereits in den Gebühren 
unten eingeschlossen. 

Vor dem Einbürgerungsgespräch hat die betroffene Person den Staatskun-
detest bei der ARGE Integration Ostschweiz, St. Gallen abzuschliessen und 
zu bestehen. Die Kosten für den Staatskundetest werden direkt von der 
ARGE in Rechnung gestellt. 

Die Verwaltung kann vorgängig einen Kostenvorschuss für das Einbürge-
rungsverfahren verlangen. Der Kostenvorschuss umfasst 50 % der unten 
genannten Gebühren. Der Vorschuss wird von der Gemeinde in Rechnung 
gestellt und muss vor Einleitung des Verfahrens bezahlt werden. Die Ge-
meinde kann die Unterlagen so lange pendent halten, bis der Kostenvor-
schuss einbezahlt worden ist. 

Sofern das Einbürgerungsgesuch zurückgezogen wird, erhebt die Verwal-
tung Gebühren für den bisherigen Aufwand im hälftigen Betrag der unten 
genannten Beträge. 

Einbürgerungsgebühren 

Ausländische Staatsangehörige 

Besondere Einbürgerung (pro Person) Fr. 1'200.00 
Allgemeine Einbürgerung 

- Einzelperson Fr. 1'500.00 
- Einzelperson mit Kind/er (minderjährig) Fr. 1'800.00 
- Ehepaar ohne Kind/er Fr. 2'500.00 
- Familie (Ehepaar mit Kind/er) Fr. 2'500.00 

Schweizerische Staatsangehörige  

Besondere Einbürgerung 

- Wohnsitz über 5 Jahre in der Gemeinde 

Allgemeine Eite"rgerung 

ohnsitz wenige als 5 Jahre in der Gemeinde 

Fr. 600.00 

Fr. 800.00 

2 


	Page 1
	Page 2

